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RS OGH 1953/5/13 3Ob265/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.05.1953

Norm

EO §97

Rechtssatz

Die Zwangsverwaltung bezweckt die Forderung des betreibenden Gläubigers aus den Nutzungen und Einkünften einer

Liegenschaft oder von Liegenschaftsanteilen in absehbarer Zeit zu tilgen, nicht aber die bücherliche Rangordnung der

Kapitalsforderung des betreibenden Gläubigers zu verbessern.
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